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DVGW : Öffentlichkeit 

....leider schwierig ! 
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Die 20 am häufigsten untersuchten Stoffe in Niedersachsen, NiWaDaB 
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Anzahl Untersuchungen 

586 

Pestizide – Trinkwasser (Daten 2009) 
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DVGW: Funde  - ~ 2009 



DVGW: Funde  - ~ 2009 



Quelle: BVL 

Zulassungsverfahren – Aufgaben der Beteiligten Behörden 



Ablauf des Zulassungsverfahrens nach § 15 PflSchG 







……. kleine Unterschiede 



Empfehlung  des UBA vom 04.04.08 



DVGW: Kommunikation 







Bewertung der Anwesenheit von nrM  

analog zur Bewertung von Kontaminanten des Trinkwassers aus anderen Rechtsbereichen 



TrinkwV – Anlage 2 Teil 1 Nr.10  - PSMBP 

Zitat: 

 

„Pflanzenschutzmittel- und Biozidprodukt-Wirkstoffe bedeuten:  
  

 organische Insektizide, Herbizide, Fungizide, Nematizide, Akarizide, 
Algizide, Rodentizide, Schleimbekämpfungsmittel, verwandte 
Produkte (u.a.Wachstumsregulatoren) und die 
 

 relevanten Metaboliten, Abbau- und Reaktionsprodukte.  
 

 Es brauchen nur solche Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und 
Biozidprodukt-Wirkstoffe überwacht zu werden, deren 

 Vorhandensein im betreffenden Wassereinzugsgebiet 
wahrscheinlich ist.  

 ….“ 
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Erwartbare Bewertung von Stoffen  

in Abhängigkeit von der Dichte der Datenbasis (Übersicht) 

1. ≤ 0,3 µg/l: Der Stoff ist nachweislich nicht oder nur schwach gentoxisch, d.h. es liegen in vitro überwiegend 
negative Daten zur Gentoxizität und/oder zum initiatorischen karzinogenen Potential der Kontaminante vor, 
ansonsten aber keine aussagekräftigen experimentell-toxikologischen Daten; 

 

2. ≤ 1 µg/l: Der Stoff ist nachweislich nicht gentoxisch (s.o.). Zusätzlich liegen aussagekräftige in vitro- und in 
vivo-Daten zur oralen Neurotoxizität und zum Keimzellschädigenden Potential der Kontaminante vor. Diese 
Daten führen aber auf keinen niedrigeren Wert als 0,3 µg/l; 

 

3. ≤ 3 µg/l: Der Stoff ist weder gentoxisch, noch keimzellschädigend oder neurotoxisch (s.o.). Zusätzlich 
liegen aussagekräftige in vivo-Daten aus mindestens einer Studie zur subchronisch-oralen Toxizität der 
Kontaminante vor. Diese Daten führen aber auf keinen niedrigeren Wert als 1 µg/l; 

 

4. Ersatzweise wird die Einstufung der Kontaminante im Gesamtbereich > 0,1 µg/l bis  ≤ 3 µg/l dann 
empfohlen, wenn wissenschaftlich entsprechend  belastbare Erwartungsaussagen zur Beziehung zwischen 
Struktur und biochemisch-toxikologischem Potential der Kontaminante vorliegen ("Struktur-
/Aktivitätsbeziehung"). 

 

5. Werte > 3 µg/l  Toxikologische Einzelfallbewertung . Könn(t)en aus gesundheitlicher Sicht ggf. auch 
lebenslang geduldet werden, wenn mindestens eine chronisch-orale Studie vorliegt, auf Grund derer die 
Kontaminante toxikologisch (fast) vollständig bewertbar ist und die Bewertung nicht auf einen niedrigeren 
Wert als 3 µg/l führt. 



 



Bewertung der Anwesenheit nicht- oder teilbewertbarer Stoffen im TW  

oberhalb des Vorsorge-GOW1 der UBA-Empfehlung vom März 2003 
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UBA: „nrM-Empfehlung“ vom 04.04.08 –  

Übersicht über die empfohlenen Höchstwerte 

 

Trinkwasserhygienisch bis auf weiteres (vorerst dauerhaft) 

hinnehmbare Gesundheitliche Orientierungswerte GOW  

 

Trinkwasserhygienisch 

vorübergehend hinnehmbarer 

Vorsorge-Maßnahmewert VMW  

1 µg/l = GOWa 3 µg/l = GOWb 10 µg/l = VMW 

Orientierungswert für alle nrM, für 

die i. W. keine Ergebnisse aus 

subchronischen Tiersuchen 

vorliegen 

Orientierungswert für alle nrM, für 

die i. W. keine Ergebnisse aus 

chronischen Tiersuchen vorliegen  

Höchstwert in Anlehnung an das 

Guidance Document und die „MW-

Empfehlung“ des 

Umweltbundesamtes7für alle nrM, für 

die ein GOWa oder GOWb festgelegt 

wurde, gilt jedoch in Anlehnung an § 9 

(6-8) TrinkwV 2001 nur 

vorübergehend. 


